
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 39 K-WWLG
 K-WWLG - Kärntner Wald- und Weidenutzungsrechte - Landesgesetz - K-WWLG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2021

§ 39

Übernahme von Nutzungsrechten im Fall

der Zwangsversteigerung

 

Nutzungsrechte müssen im Fall der Zwangsversteigerung der verp4ichteten Liegenschaft ohne Rücksicht auf ihren

bücherlichen Rang vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot übernommen werden.
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